
Pasboralfrageä
zulande wohl gedeiht, bringt unNns das ild der überragenden
Fürstin näher, macht unXns diese wunderbare Frau och hebens-
’ zeigt uNsSs, daß sS1e Fleisch VO  s uNsSCrchH. Fleische un Iut
VO.  b unNnserem®! Blute ıst, macht s1e unNns erst recht AI einer der SC-=
winnendsten Gestalten der großen Vergangenheıit unNnseres Öster-
reich.

Pastoralfragen
Autofahrt mıt Schadenersatz,. Eın Versicherungsagent nımmt aus Ge-

fälligkeit eine Tau seines Heimatortes seinem Auto mıt ach Hause.,
Beıim Aussteigen gleitet cdıie Frau aus und zieht sıch ıne schwere Verletzung
L derentwegen sS1e längere eıt 1m Krankenhaus behandelt werden muß
uch nachher bleibt 81€e arbeıtsbehindert, weıl ıne vollständige ellung des
verletzten es nıcht möglich un s1e es dauernd hink:  e 116e
Verunglückte stellt Nnun den Antrag auf Entschädigung, das zuständige
Gericht erklärt den Agenten als haftpflichtig, un: weıl eın Auto für Personen-
beförderung nıcht versichert Wäar, en iıhm alle Unkosten Last. Er muß
die Spitalauslagen zahlen und darüber hınaus och eine monatliche Rente
f{ür die nıcht mehr voll arbeitsfähige Frau. Diıese Auslagen werden dem Auto-
fahrer einfach VO.  - seinem Gehalte abgezogen, und ‚War ınem Ausmaße,
daß kaum mehr genügend ZUIM1 en hat Es ergıbt sıch 1085848 dieFrage,ob
diese TAau 1m (Gewissen berechtigt ıst, solche Forderungen zZU stellen, oder
nıcht vielmehr die at, auf die Entschädigung verzichten, da sıe
eINZIK und alle:  1n selbst chul iıhrem Mißgeschicke ist, den Yahrer aber
keinerlei tschuld trı£it. Soll wırklich für seıne Gutmütigkeit och bestraft
werden, und ‚:War einer VWeise, daß selbst ıin große Not kommt Oder
könnte gegebenentfalls siıch durch ıne occulta compensatıo schadlos halten?

Man muß eın schlimmes Verhängnis NENNCNH, daß der Versicherungs-
da  E eınes Gefälligkeitserweıses olchem Schaden kam, der ın ort-

dauer seınen materiellen Wohlstand, Ja SOSar seiıne Eixistenz gefährdet,
Die Ursache dafür ıst, wennb bezeichnen kann, die Zweigeleisigkeit,
auf der S1C.  h das Geschehen abspielte. KEıx carıtate ahm der Autofahrer
die Frau seinem Wagen mıt ach Hause. S1ie aber beschrıtt, nachdem ıhr
das Unheil zugestoßen Waäal, den Rechtsweg und vergaß el völlig, daß s1e,
wahrscheinlich SOSar sehr > die Liebenswürdigkeıt des Herrn ın An-
sSpruc. genommen hatte. Dieser hıngegen edachte nıicht, daß amn ‚auf
schöne VWeise“” mıt dem Gerichte bekommen ann., Wiırd gefragt, ob

die Verunglückte mıt ıhrem (Jewissen vereinbaren kann, Schadenersatz
zZu verlangen, dann ist orerst die Gewissenspflicht des Agenten
Schadenvergütung ermitteln. Damıiıt eine Schadenshandlung die Ersatz-
pflicht hbegründet, mussen bekanntlich TE1I Voraussetzungen zutreifen:

actıo sıt Vere inıusta; ut sıt amnı efficax; sıt theologice
culpabilis. Zu allen dıesen Punkten erhalten zunächst die summarısche
Antwort, daß Uni: „CINZIS un!: alle: die Frau schuld ist. Dem Auto-
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er ıst demnach auch alle tschuld abgeschrieben. Bei Zufallsschäden,
+ die nıcht durch freie Handlung sıch, sondern durch die Begleitum-

stände bedingt wurden, kann VOoO  S Restitution benfalls nıcht gesprochen
werden, WeLnNn der erwachsene Schaden nıcht vorausgesehen un!‘ deshalb
nıcht verhindert werden konnte. So stünden VOLFr der einfachen sung
„Nemo obligatur ı consciıentla ad reparandum damnum, iıllatum fuerit

CONsCIıentı1a Infolgedessen hätte die Mitfahrerin beı gewıssenhafter
Berücksichtigung ıhres Selbstverschuldens bzw. der Schuldlosigkeit des
Yahrers diesem n]ıemals die Verantwortung für ıhre Verletzungen aufbürden
un! dafür Schadenvergütung ordern dürfen. Dessenungeachtet wurde die
Angelegenheit dem Gerichte unterbreıitet, welches den Angeklagten
Zahlung der Krankheitskosten un Rente verurteıilte.

Damıiıt wird die Kasuslösung kompliziert. Die Gewissenspflicht ZUX
Restitution hängt ‚War nNıC.  ht VO.  s Gerichtsurteil ab besteht ohne ec1n
olches und bleibt oa aufrecht, mMas der Richter auch FreispruchYn fällen, wenn unter obgenannten Voraussetzungen die ausgleichende Ge-
rechtigkeit verletzt wurde. och kann auch Umständen 111e

e 04  D ©  [a ] 7 (laesio Jegalis) che Schadenersatzpflicht be-
gründen Wır sprechen annn VO  w C1H  1 Juridisch schuldbaren Unrecht
(zum Unterschied VO.  } der culpa theologica), d tatsächlichen Rechts-
schädigung, die entweder mıt Wissen und VWillen dolus) C1Nem anderen
zugefügt oder durch oder rec. Nachlässigkeit culpa)
herbeigeführt un etzten YKall ach den Bestimmungen pOSItIVCI' Gesetzee  Er außeren Rechtsbereich als verschuldet beurteilt wırd Für den (Jewissens-
bereich die Schadenersatzpflicht erst ach erfolgtem Kıchterspruche

Obligatio TresSTILULLIONIS culpa juridica solum adest post sentien-
A  V L1am jJudicıs, qUuı1s alıter pCrI specialem Contiractum obligaverit“ (Noldin-

Schmitt, Summa Theol Mor 11 ed 28 pas 431) Dieser (ewissenspflicht
könnte sıch der Versicherungsbeamte NU.:  — durch den Nachweis entziehen,
daß der Gerichtsentscheid . Fehlurteil BEWESCH WAaTIc. Solange dies nıcht
bewiesen IST, steht die Präsumption für die Gültigkeit des Rechtsspruches.
Zu näheren Diskussion darüber müßte5 das TIie und dıe Urteils-
begründung Einsicht haben. Wiır erfahren NUurT, daß der utofahrer für haft-
pflichtig erk! wurde un! ıhm die Unkosten ZU  E ast fallen, weiıl „„SCH Auto
für Personenverkehr nıcht versichert WAar Diese Auskunft Tı sehr ftıg,
wird aber den Beichtvater auf den Gedanken bringen, daß sıch der gen;
doch irgendwie gesetzlich schuldbar gemacht hat, wenı1gstens dadurch daß

das sı CINSINS, den Fahrgast mıtzunehmen, ohne dafür versichert
e1Nn. Ist der Confessarius nıcht selbst Kraftfahrer, kann n} VO.  [ ıhm nıicht
verlangen, daß über das Haftungs- und Versicherungswesen orJ:enti:ert ıst,

ohne Beeinflussung durch den ragenden das Kıchtige be se1inNner Beratung
reffen bzw sıch ıber Kıichtigkeit oder nrıiıchtigkeit des richterlichen

Entscheides ec1n Urteil bilden. Eın solches soll auch 1ler nıcht endgültig
notiert werden, weıl die Unterlagen dazu fehlen. och darf auf Rechts-
bestimmungen hingewiesen werden, wW16e S1C Österreich und ähnlich oder
gleich ohl auch anderswo gelten, 1116 voreilige Stellungnahme
Schuldfrage un! geheimen Schadloshaltung verhüten. Man könnte
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gunsten des Beschuldigten sıch vıelleicht auf das Kraftfahr-Verkehrsgesetz
berufen, das den Halter un Fahrer eines Kraftfahrzeuges Schaden-
ersatz entbindet, Wenn der Unfall auf das Verhalten des Verletzten zurück-
zuführen ist ($ Überdies können ach diesem Gesetze Ersatzansprüche
Sar nıcht entstehen, wenn 1C. eine Gefälligkeitsfahrt handelt, das ıst
die unentgeltliche Beförderung ın einem nıcht dem öffentlichen Verkehr
dienenden Fahrzeug, die entgeltliche Beförderung in einem olchen und die

Aunentgeltliche Mitnahme eiıner Person 1ın einem dem öffentlichen Verkehr
dienenden Auto (S ö Darüber hınaus sınd jedoch 1m konkreten auch
die Paragraphen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, ach denen
\ ZU. Schadenersatzpflicht herangezogen werden kann, prüfen
ammer|l, Die Haftung des Halters Tötung oder Verletzung eIiOrder- e D Nter Personen;: Juristische Blätter, Jahrg. A 349 Dazu ist 1m KRahmen
einer Kasuslösung nıcht der atz Aus obgenanntem Grunde soll HU  ba darauf
aufmerksam gemacht werden, daß Zie die Haftung be: bloßen Zufalls-
schädigungen dem]enıgen zugesprochen wırd, 1ın dessen Vermögen (Eıgentum)
oder Person S1€e sıch ereıgnet, auch em, der 1C. ohne Not ın fremde Geschäfte
eingemengt hat Dieser haftet für alle Nachteile, welche außer dem nıcht
erfolgt waäaren Ausschlaggebend ware auch, wıssen, ob die
Fahrt beendet War, als das Mißgeschick passıerte, ob diıe Frau den agen
vollends verlassen hat, ehe ıhr das Malheur zugestoßen d  ıst, oder ob zwıschen y AAA  411 IRdem Unftall und der Autoreise eın Kausalzusammenhang bestand Jedenfalls
konnte der chter nıcht ohne Begründung auf Schadenersatz erkennen.
Der eigentliche. Grund aber, weshalb der Agent die Unkosten tragen hat E I OE Nun! deshalb ıIn Not kommt, erg 1C. ohl erst Aul  N der Beantwortung der
Frage eın Versichertsein. Es ware rT1g, anzunehmen, daß die für: raft-
fahrer obligate Haftpflichtversicherung ın MNSscrem Halle in Anspruch ge-
NOmMmMeEn werden kann. Damit die Unfallskosten nıcht das Konto uNnseres
Wahrers belasten, hätte für die mıtgenommene Person ine eıgene, wenn auch
nıcht pflichtige Versicherung geschlossen werden mussen. Dies konnte
dem Kraftfahrer als Versicherungsbeamten nıcht unbekannt eın. Andern-

hätte 1C VOrLr eigenem Schaden bewahren können durch ıne vertrags-
mäßıige Vereinbarung mıiıt der Frau, daß s1e die Fahrt auf eıgene Gefahr
miıtmache. Das Versäumnis dieser Vorsichtsmaßnahmen wurde ıhm, wıe sıch
aus dem Kasusbericht vermuten jäßt, ZU. Verhängnis. Er ging eın Risıko
eın und setizte damıt selbst die Ursache, die Unfallskosten zahlen mussen.
Wenn NUu. die Geschädigte VOoO  I dem iıhr zugesprochenen Rechte Gebrauch
macht, kann ıhr deshalb kein Vorwurf gemacht werden.

Der rücksichtslosen Ausnützung des „quı ı1ure S utıtur, nemınem W Y Dlaedit“ sind aber Tenzen gesetzt. Wer den Kechtsweg beschritten hat,
bleibt ın der Ausnützung der dadurch erreichten Ansprüche auch weıterhın

die für den Gewissensbereic geltenden sıttlichen Gebote gebunden Es
ware ungerecht, wollte e Frau in völlig egoistischer Kıinstellung möglichst ©großen (+ewınn aus der für sS1e günstiıgen Kechtslage ziehen. Alein aus atur-  S
licechem Rechtsempfinden mu s1e 1C dessen bewußt se1n, daß sS1e selbst
Unfall SC un deshalb einer Mäßigung ıhrer Forderungen verpflichtet
IS Bel Gefälligkeitsfahrten wırd [ dem Chauffeur keinen SCH Vor-
„Cheol.-prakt. Quartalschrift“ 1957
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wurf machen, daß er 1C. nıcht jedesmal vertragsmäßig äußer Gefahr der
Schadloshaltung setzt, WeLilnNn Aaus Entgegenkommen ıne ıhm bekannte
Person ıne kleine Wegstrecke weıt mıtnımmt. are  o nıcht auch diesmal
ohne OÖse  . FYolgen abgegangen, WEeNN die TAau e1m Verlassen des agens
vorsichtiger BCWESCH ware An iıhrem Mißgeschick, lesen WIFT, ıst S1e selbst
schuld. Diesen Überlegungen gemäß kann nıcht zweiıfelhaft seın, daß
die Rentenempfängerin durch das der Nächstenli:ebe verpflichtet
ıst, ach bestem Vermögen dem Agenten iın seiıner schweren Notlage ZU

helfen. „ X unıversalh praecepto carıtatıs consequıtur, que:  e pCr sub
gTaVvı tenerı prox1ımo ın miserl1a constıtuto UCCUITETIE, sS1 moralıter potest:

enNnım alıenam mıserlam sublevare detrectat, proximum Ver®e® NO  S dilig1t”
(Noldin-Schmitt, Coa Nr 87)

Die Ungleichheıt der orderungen eiınerseıts der Kommutativ-, ander-
seıts der Legalgerechtigkeit, wıe sS1€e der Versicherungsagent sıeht, bringt
iıh auf den Gedanken der geheimen Schadloshaltung. Weıil er sıch 1m
(Jewissen für den Unfall nıcht schuldıg weiıß, hält siıch durch den chter-

AAr spruch für benachteihgt. Die Definition der occulta compensatıo als „„aCLus,

x
quo qu1s onN1ıs debitoris clam aufert, quod sıbı debetur” (cf. oldın-
Schmitt, Coy Nr 426) führt uns wieder zurück ZU.  ba rage die Rechtlich-© eıt der Ersatzansprüche. In diesem Zusammenhang ist angezeigt, darauf
S verwelsen, daß auch das bürgerliche Gesetz ınen Mißbrauch des jeman-
dem zustehenden Rechtes nıcht schützt. Wenn beispielsweise das Österrel-
hısche BGB bestimmt: „Wer von seinem Rechte innerhalb der rechtlichen
Schranken Gebrauch macht, hat den für einen anderen daraus entspringenden
Nachteil nıcht zuUu verantworten“” (8 darf €l laut Kommentar
angesehener Juristen das Maß des Gewöhnlichen und den guten Sıtten
Entsprechenden nıcht überschrıtten werden (Schindler, der Moral-
eologie ILL, Aufl., 426, Anm 1) Die geheime Schadloshaltung ist
1m allgemeinen nıcht erlaubt, enn die Durchführung von Ansprüchen,
deren Erfüllung VO Schuldner verweigert wird, steht ın Rücksicht auf die
öffentliche Ordnung den zuständigen Gerichten Soll hıevon eine Aus-
nahme mıt (Jew1ıssen verantwortet werden, sind die azu erforder-
en Voraussetzungen genauestens einzuhalten, als erste natürlich die,
daß eın Gut, welches sich Jjeman auf diese VWeise aneı1gnen will, tatsächlich

gehört: „Ut dehbitum sıt u  9 1l. De fundatum ıIn stricto lure, certum.“”
Die Entscheidung darüber ıst für den Beichtvater meıst deshalb schon
kritisch, weıl Ja DUr auf die Informatıionen des Restitutionsschuldners
angewlesen ist, bel dem das periculum hallucinationıs ın proprıa Causa nıcht
VOo  - vornherein ausgeschaltet ist. Der deutliche Wink, den die Moraltheologen
geben: „Occulta compensatıo iın praxı arı sguadenda est (Noldin-Schmitt,

Cog Nr 4.26), ist berechtigter, als eın Rat ZU.  jn mgehung des Rechts-
Cp' mißlichen Komplikationen führen kann, namentlich, wWwWeNnnNn die
Schadloshaltung doch offenbar wird Im gegenständlichen Falle liegt eın
Gerichtsurteil VOrI, das die Voraussetzung, „ut debitum sıt fundatum iın
strıcto iure””,  .. verneınt. Zu dem Hinweıs, der Beklagte habe sicherlich die
Möglichkeit gehabt, seine Jegale Unschuld S verteldigen, könnte eingewendet
werden, hätten iıhm die dazu nötıgen gerichtsordnungsmäßigen Beweise
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gefehlt und ONNe  3 dem gleichen Grunde auch keine Revision des Ur-
teiles anstreben. Iräfe dies Z SO ist überlegen, ob nıcht e1n prıvater
Ausgleich mıt der Rentenempfängerin erzıielen CL, KRechtsansprüche
dürfen ohne Wissen des Schuldners erst dann durch eigenmächtigen Kıingriff
1l dessen Fıgentum beglichen werden, wenn 1€es auf andere Art nıcht SC-
chehen annn 1N€ weıtiere Voraussetzung Erlaubtheit der occulta
COHIPCII.S&T.IO 1st die Gewißheıt, daß durch diese weder der chuldner och
CI drıtte Person benachteiligt wird Darüber Aufschluß rhalten,
groß die Arbeitsbehinderung und der demgemäaße Verdienstentgang der
geschädigten Tau ıst, wird dem Beichtvater ı mündhlicher Aussprache mıt
dem Fragesteller besser möglich SCIH, als durch die schriftliche Bericht-
erstattung geschie och diese Information äandert schheßlich nichts daran,
daß die obligatio TESLILULLONIS culpa juridica pOost sententi am jJudicis
aufrechtbleibt un demnach 116 geheime Schadloshaltung unerlaubt IST,
weıl schon die Grundbedingung ” debitum CertLtum SIt fehlt
‚‚In dubio mehor est condicio possidentis, LUumM quı1a uNnNuSqU1ISqUC 1US habet
retinendi TE POSSCSSANl, 1Iisı CoOnstiet 6Aa. sse alıenam, LUmM denique quı1a

propter hallucinatiıoniıs periculum multı pnvarentur sua®® (Noldin-
Schmutt, Coo Nr. 427) Daraus, daß cCc1X Risıko, das INnan übernommen hat,
fehlgeht, erwächst eın ec auf das Gut, das dabei verhert.

1e Restitutionspflicht hat aber auch ihre Beschränkung Sıe kann
VOo Gläubiger teilweise oder SaNZ erlassen werden. Sie wird gestundet oder
erlischt SaNZ durch das physısche oder moralısche Unvermögen des KResti1-
tutionsschuldners. Man spricht ZUI0U Unterschied vVon der physischen Un-
möglichkeit, schlechthın Zahlungsunfähigkeit genannt‚ VOoO  S moralıschen,
wenn die Entschädigung ‚War geleistet werden kann, aber HNU.  + mıt relatıv
schweren Folgen, Zıe Gefahr schwerer Notlage für den Ersatzpflichtigen,
Verlust des Amtes oder der Stellung, Schädigung Ehre, große Nachteile
für Familie U dgl Im Kasus wird hervorgehoben, daß der gen' aum
mehr ZU. Leben hat und große Not gerat, wenn weıterhın sece1ilen

Zahlungsverpflichtungen nachkommen muß. Dazu aber wıird SCZWUNSCH,
da die Rentenbeträge VO Gehalt abgezogen werden. ber gerade diese R
Umstände sınd C: auf welche sıch berufen kann, be: Gericht 184015

Neuregelung der Schadenersatzleistung begehren, und womıt sSC1iHNEeEHN

Appell Gerechtigkeitssinn und Nächstenliebe der Verunglückten motı-
kann Gerade hıer, beiderseıts befriedigenden Ausgleich

zwıschen Autofahrer und ehemaligen Fahrgast, läge auch die Lösung
des Zwiespaltes zwıschen der moralıschen Schuldlosigkeit des und dem
legalen Ersatzanspruch des anderen. Kann nıcht gefunden werden,

de die Notlage des Agenten e1iN! Selbsthilfe Form der occulta COMPCN-
atıo rechtfertigen, solange und 1iNsSsower Exıistenz schwerer Gefahr IST.

Schwaz irol) Dr. Pax Leıtner M
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